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WSI-Mindestlohnbericht 2020 : 
Europäische Mindestlohninitiative 
vor dem Durchbruch ?

2020 könnte in Europa das Jahr des Mindestlohns werden. Erstmals hat die 
Europäische Kommission die Initiative für eine europäische Mindestlohnpolitik 
ergriffen, um überall in Europa „gerechte“, d. h. armutsfeste und existenzsichernde 
Mindestlöhne durchzusetzen. Zugleich werden in vielen EU-Staaten Diskussionen 
über eine deutlich stärkere Anhebung der Mindestlöhne auf nationaler Ebene 
geführt. Die Debatte in Deutschland über einen Mindestlohn von 12 € ist folglich 
kein Einzelfall, sondern fügt sich ein in ein europäisches Entwicklungsmuster, 
das schon seit einigen Jahren eine Tendenz zu deutlich höheren Mindestlohn-
zuwächsen aufweist. Eine europäische Mindestlohnpolitik könnte den Trend 
zu höheren Mindestlöhnen noch einmal beschleunigen und die verschiedenen 
nationalen Initiativen in eine europäische Gesamtstrategie einbetten.

THORSTEN SCHULTEN, MALTE LÜBKER

1	 Einleitung

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut 
(WSI) analysiert im Rahmen seiner seit 2009 jährlich 
erscheinenden WSI-Mindestlohnberichte die aktuelle 
Entwicklung von Mindestlöhnen im europäischen und 
internationalen Vergleich. Diese Analyse beruht im We-
sentlichen auf der WSI-Mindestlohndatenbank, in der für 
37 Länder umfangreiche Zeitreihen zu Mindestlöhnen, 
Wechselkursen und Preisentwicklungen zusammenge-
stellt sind.  1 In der Datenbank enthalten sind alle 22 EU-
Länder, in denen Anfang des Jahres 2020 gesetzliche 
Mindestlöhne in Kraft waren. Außerdem werden sieben 
Anrainerstaaten der EU sowie sieben außereuropäische 
Industrie- und Schwellenländer berücksichtigt. Auf die-
ser Datenbasis gibt der WSI-Mindestlohnbericht einen 
umfangreichen Überblick zum Niveau der Mindestlöh-
ne – und zwar sowohl in Euro, in Kaufkraftstandards und 
relativ zum nationalen Lohnniveau – und diskutiert aktu-
elle Vorstöße für eine strukturelle Erhöhung von Mindest-
löhnen, wie sie von vielen nationalen Gewerkschaften ge-
fordert und in einigen Ländern bereits umgesetzt werden. 
Vor diesem Hintergrund erschließen sich auch die jüngs-
ten Initiativen für eine europäische Mindestlohnregelung. 
Zugleich hilft der Blick über die Grenzen hinweg, auch 
die deutsche Debatte über einen Mindestlohn von 12 € in 
einen europäischen Kontext einzuordnen.

2	 Mindestlöhne in Euro  
zum 1. Januar 2020

Innerhalb der Europäischen Union (EU) weisen die jewei-
ligen Mindestlöhne zum Stichtag 1. Januar 2020 eine er-
hebliche Spannweite auf, die von nur 1,87 € pro Stunde in 
Bulgarien bis zu 12,38 € in Luxemburg reicht (Abbildung 1). 
Es lassen sich drei große Ländergruppen identifizieren : 
Die erste umfasst sieben westeuropäische Industrieländer 
mit einem Mindestlohnniveau von 9 € und mehr. Diese 
Gruppe wird vom bereits erwähnten europäischen Spit-
zenreiter Luxemburg angeführt. Es folgen fast gleichauf 
Frankreich (10,15 €) und die Niederlande (10,14 €) sowie 
Irland mit einem Mindestlohn von 9,80 €. In Irland steigt 
der Mindestlohn allerdings schon zum 1. Februar 2020 auf 
10,10 €, sodass dann insgesamt vier westeuropäische Län-
der einen Mindestlohn von über 10 € haben. In Belgien, 
wo der Mindestlohn im Rahmen eines nationalen Tarif-
vertrags festgelegt wird, gelang es den Tarifvertragspar-

1	 Die WSI-Mindestlohndatenbank ist online unter www.wsi.
de/mindestlohndatenbank abrufbar und enthält neben einer 
interaktiven Karte umfangreiche Tabellen und Grafiken. Die 
Datenbank ist in deutscher und englischer Sprache verfüg-
bar. Soweit im Folgenden einzelne Daten nicht gesondert 
ausgewiesen werden, sind sie dieser Datenbank entnom-
men.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2020-2-119 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 15.06.2026, 01:52:38. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0342-300X-2020-2-119


120

Berichte des WSI  �   WSI MITTEILUNGEN, 73. JG., 2/2020

teien trotz umfangreicher Verhandlungen nicht, sich auf 
eine gemeinsame Erhöhung zu verständigen, sodass der 
Mindestlohn unverändert bei 9,66 € liegt. Auf einem ge-
teilten fünften Platz liegen zum Jahresanfang Deutschland 
und Großbritannien mit jeweils 9,35 € pro Stunde. Auch 
in Großbritannien wird der Mindestlohn deutlich erhöht 
und liegt ab dem 1. April 2020 für Arbeitnehmer ab 25 Jah-
ren bei umgerechnet 9,93 € (8,72 £), womit Deutschland 
innerhalb seiner Vergleichsgruppe dann auf den letzten 
Platz zurückfällt. In der Aufstellung nicht berücksichtigt 
sind die nordischen Länder, Österreich und Italien, in 
denen keine gesetzlichen Mindestlöhne existieren und die 
effektiven Lohnuntergrenzen ausschließlich durch Tarif-
verträge festgelegt werden (Schulten et al. 2016 ; Aumayr-
Pintar et al. 2019).

Die zweite, relativ kleine Gruppe umfasst nur drei 
europäische Länder mit einem Mindestlohn zwischen 4 
und 6 € : Malta (4,48 €), Slowenien (5,44 €) und Spanien 
(5,76 €), wo der Mindestlohn nach der Regierungsbil-
dung Mitte Januar mit Wirkung zum Jahresanfang an-
gepasst wurde (siehe Abschnitt 5). Die weitaus größte, 
dritte Gruppe besteht aus einem Dutzend EU-Staaten mit 
Mindestlöhnen unterhalb der 4 €-Schwelle. Hierzu zählen 
Portugal (3,83 €) und Griechenland (3,76 €) sowie zehn 
osteuropäische Mitgliedsländer, in denen sich die Min-
destlöhne innerhalb einer Spanne von 1,87 € (Bulgarien) 
bis 3,72 € (Litauen) bewegen (Abbildung 1).

Auch in den osteuropäischen Anrainerstaaten gibt es 
nach wie vor äußerst niedrige Mindestlöhne von unter 2 €. 
Dies ist in Serbien (1,98 €), Nordmazedonien (1,95 €) und 
Albanien (1,21 €) der Fall. Noch geringere Mindestlöhne 
von unter einem Euro existieren in Moldawien (0,83 €), 
Russland (0,97 €) und der Ukraine (0,98 €). In Russland 
gibt es allerdings zusätzlich zum nationalen Mindestlohn 
auf regionaler und lokaler Ebene eine Reihe von weiteren 
Mindestlöhnen, die etwa in Moskau (1,61 €) und Sankt Pe-
tersburg (1,52 €) deutlich über dem Niveau der Föderation 
liegen. In der Türkei liegt der Mindestlohn derzeit bei um-
gerechnet 2,37 € pro Stunde.

Unter den außereuropäischen Industrie- und Schwel-
lenländern finden sich die höchsten Mindestlöhne in 
Australien (12,10 €) und Neuseeland (10,41 €). Kanada 
(9,05 €) und Japan (7,38 €) haben hingegen keinen natio-
nalen Mindestlohn, sondern ein dezentrales System von 
regionalen Mindestlöhnen, sodass in der WSI-Mindest-
lohndatenbank der gewichtete Durchschnitt der Provin-
zen bzw. Präfekturen angesetzt wird. In den Vereinigten 
Staaten gibt es zusätzlich zum bundesweiten Mindestlohn 
von 7,25 US$ (umgerechnet 6,48 €) weitere Mindestlöhne 
auf Ebene der Bundesstaaten oder einzelner Kommunen, 
die etwa im Staat Washington (13,50 US$, umgerechnet 
12,06 €) oder in Massachusetts (12,75 US$, umgerechnet 
11,39 €) deutlich höher liegen. Dieses System ist allerdings 
nicht flächendeckend, sodass in 21 Bundesstaaten nur der 
seit 2009 unveränderte föderale Mindestlohn gilt. In Ko-
rea hat sich der Mindestlohn im selben Zeitraum mehr 

als verdoppelt und liegt inzwischen mit 6,58 € über dem 
US-amerikanischen Niveau. Deutlich niedriger sind die 
Mindestlöhne in Argentinien (1,57 €) wie auch in Brasilien 
(1,07 €), wo es allerdings ebenfalls neben dem föderalen 
Mindestlohn auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten wei-
tere Mindestlöhne gibt.

3	 Mindestlöhne in Kaufkraftstandards 
zum 1. Januar 2020

Die Aussagekraft eines internationalen Vergleichs von 
Mindestlöhnen auf Basis von Euro-Werten ist in zweierlei 
Hinsicht eingeschränkt. So ist für Länder außerhalb des 
Euro-Raums zunächst eine Umrechnung aus der jewei-
ligen nationalen Währung in Euro notwendig. Die WSI-
Mindestlohndatenbank verwendet hierfür jeweils den 
durchschnittlichen Wechselkurs des Vorjahres, um kurz-
fristige Wechselkursschwankungen auszugleichen.  2 Trotz-
dem haben die Entwicklungen auf den Devisenmärkten 
erheblichen Einfluss auf die so ermittelten Mindestlöhne 
in Euro. Prägnantestes Beispiel hierfür ist das Britische 
Pfund, dessen Kurs in den Jahren 2016 und 2017 im Zuge 
des Brexit-Referendums eingebrochen ist und sich seit-
dem auch nicht wieder erholt hat. Würde man den aktu-
ellen britischen Mindestlohn von 8,21 £ mit dem Durch-
schnittskurs der Nullerjahre umrechnen, würde dies einen 
Wert von 11,78 € ergeben, nahe dem Niveau Luxemburgs.

Zudem gibt es auch innerhalb der Euro-Zone deutliche 
Unterschiede in den Lebenshaltungskosten, weswegen die 
nominalen Werte einen aus Arbeitnehmersicht entschei-
denden Aspekt nicht ausreichend wiedergeben : die Kauf-
kraft des jeweiligen Mindestlohns, also das Verhältnis von 
Löhnen und Preisen. Die WSI-Mindestlohndatenbank 
weist deshalb die Mindestlöhne auch in Kaufkraft-Stan-
dards (KKS) auf Euro-Basis aus. Ziel dieses Ansatzes ist es, 
Unterschiede im Preisniveau zwischen den Ländern zu-
mindest näherungsweise auszugleichen. Sowohl Eurostat 
als auch die Weltbank berechnen mit einem Warenkorb-
Modell entsprechende Umrechnungsfaktoren, wobei die 
Datenbank der Weltbank deutlich mehr Länder umfasst. 
Deshalb werden im WSI-Mindestlohnbericht sämtliche 
Mindestlöhne zunächst auf Basis der Weltbank-Daten in 
KKS-Dollar konvertiert und dann in Euro rückgerechnet.  3

2	 Die in den jährlichen WSI-Mindestlohnberichten ausge-
wiesenen Mindestlöhne in Euro sind deshalb nicht direkt 
vergleichbar, da ihnen die Wechselkurse des jeweiligen 
Vorjahres zugrunde liegen. Zur Analyse der Entwicklung in 
einzelnen Ländern werden deshalb in der WSI-Mindestlohn-
datenbank immer auch die Daten in nationaler Währung 
erfasst.
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Nach der Kaufkraftbereinigung reduziert sich das 
Mindestlohngefälle innerhalb der Europäischen Union 
deutlich, da die Länder mit hohen Mindestlöhnen in der 
Regel auch ein höheres Preisniveau haben als die Länder 
mit den niedrigsten Mindestlöhnen. Auf KKS-Basis lie-
gen die Mindestlöhne innerhalb der EU zwischen 3,18 € 
in Lettland und 9,03 € in Luxemburg (Abbildung 2). Ne-
ben der Spannweite kommt es auch zu Veränderungen 
in der Rangfolge. Innerhalb der ersten Gruppe der west-
europäischen Länder bleiben die ersten drei Plätze un-
verändert, Belgien (8,03 €), Großbritannien (7,35 €) und 
Irland (7,10 €) fallen jedoch aufgrund relativ hoher Le-
benshaltungskosten hinter Deutschland (8,27 €) zurück. 
Zu weitaus dramatischeren Umschichtungen kommt es in 
der zweiten und dritten Gruppe : So haben auf KKS-Basis 
Polen (5,67 €), Rumänien (5,00 €) und Ungarn (4,29 €) 
aufgrund der geringeren Lebenshaltungskosten deutlich 
höhere Mindestlöhne als bei der Umrechnung nach De-
visenkursen. Griechenland (4,12 €) und Portugal (4,07 €) 
fallen hingegen wegen der ungünstigen Kombination aus 
niedrigen Mindestlöhnen und relativ hohen Preisen im 
europäischen Vergleich deutlich zurück.

Auch außerhalb Europas verringert sich nach Be-
reinigung um Kaufkraftunterschiede die Spannweite der 
Mindestlöhne. Der Abstand der Schwellenländer Brasilien 
(1,51 €) und Argentinien (3,81 €) zu entwickelten Ländern 
wie Australien (9,15 €) und Neuseeland (7,92 €) bleibt aber 
beträchtlich. Noch deutlicher wird der außergewöhn-
lich niedrige Mindestlohn in den USA (5,22 €), der auf 
KKS-Basis exakt auf dem Niveau Litauens liegt und selbst 
hinter das Niveau Koreas (6,51 €) zurückfällt. Dieser Ana-
chronismus wird auch in den Vereinigten Staaten selbst 
kontrovers diskutiert, wo die von den Gewerkschaften 
ausgehende „Fight for 15 $“-Bewegung schon seit einigen 
Jahren für eine Verdoppelung des nationalen Mindest-
lohns auf 15 US$ (umgerechnet 13,40 €) eintritt (Rolf 2016) 
und mittlerweile breite Unterstützung erfährt (New York 
Times Editorial Board 2019).

4	 Der relative Wert des Mindestlohns

Als dritte Vergleichsperspektive bietet sich die Höhe der 
Mindestlöhne in Relation zum jeweiligen nationalen 
Lohnniveau an. Damit wird ersichtlich, ob die Mindest-
löhne im Verhältnis zu den national vorherrschenden 

ABBILDUNG 1

Gesetzliche Mindestlöhne, Stand 1. Januar 2020

Anmerkungen : Umrechnung in Euro anhand des Durchschnittskurses des Jahres 2019. 
Gebietsstand der Europäischen Union zum 1. Januar 2020
a	A b 1. 2. 2020 : Irland 10,10 € ; ab 1. 4. 2020 : Großbritannien 9,93 €, Neuseeland 11,12 €
b	 Geschätzt, da Mindestlohn als Nettolohn festgelegt wird
c	 Gewichteter Durchschnitt der regionalen Mindestlöhne

Quelle : WSI-Mindestlohndatenbank 2020
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3	 In der online zugänglichen WSI-Mindestlohndatenbank 
steht Nutzern auch die Umrechnung auf Basis der Euro-
stat-Daten zur Verfügung, die sich im Ergebnis jedoch nur 
geringfügig unterscheidet (www.wsi.de/mindestlohndaten-
bank).
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Löhnen „niedrig“ oder „hoch“ sind. Der Arbeitsmarkt-
ökonom Hyman Kaitz (1970, S. 43) hat hierzu vorgeschla-
gen, Mindestlöhne ins Verhältnis zum Durchschnittslohn 
eines jeweiligen Landes zu setzen. Als Referenzgröße wird 
statt des arithmetischen Mittelwerts inzwischen jedoch 
überwiegend der Medianlohn verwendet. Dieser ist statis-
tisch gegenüber Extremwerten robust und hat den Vorteil, 
dass er – anders als der Durchschnittslohn – im Regel-
fall selbst nicht von Anpassungen des Mindestlohns be-
einflusst wird (Lopresti / ​Mumford 2016). Er ist damit ein 
weitgehend exogener Maßstab, um den relativen Wert des 
Mindestlohns einzuschätzen.

Hintergrund für diese Betrachtungsweise ist eine 
der Hauptfunktionen von Mindestlöhnen : Sie sollen für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen effektiven 
Schutz vor unangemessen niedrigen Löhnen gewährleis-
ten (ILO Konvention Nr. 131 von 1970, Präambel). Diese 
Aufgabe können sie jedoch nicht erfüllen, wenn Mindest-
löhne selbst auf einem nicht angemessenen Niveau festge-
setzt werden. So argumentiert die Europäische Kommis-
sion, dass Mindestlöhne nur dann als „angemessen“ gel-
ten können, „wenn sie angesichts der Lohnskala im Land 
gerecht sind und einen angemessenen Lebensstandard 
gewährleisten“ (Europäische Kommission 2020, S. 5). Die-
ser Standard wird aus Sicht der Kommission derzeit nicht 
überall erreicht : „Zu den Ländern, in denen der Mindest-
lohn nicht ausreicht, um eine Armutsgefährdung zu ver-
hindern, gehören Länder mit vergleichsweise niedrigem 
Mindestlohn in Relation zum Medianlohn (wie Tschechi-
en, Estland, Malta, Deutschland), aber auch Lettland und 
Luxemburg“ (ebd., S. 6).

Der relative Mindestlohnwert wird hier als ein grober 
Indikator für die Angemessenheit des Mindestlohns ver-
wendet. In Analogie zu den in der Armutsforschung weit 
verbreiteten relativen Einkommensindikatoren kann be-
zogen auf den einzelnen Beschäftigten ein Mindestlohn 
unterhalb von 50 % des Medianlohns als „Armutslohn“ 
bezeichnet werden, während bei 50 bis 60 % von einem 
„Lohn mit hohem Armutsrisiko“ gesprochen werden 
kann. Im Sinne der Armutsvermeidung gilt ein Mindest-
lohn erst dann als angemessen, wenn er bei mindestens 
60 % des Medianlohns liegt. Dementsprechend wird die 
60 %-Marke aktuell auch als eine wesentliche Zielgröße 
für eine gemeinsame europäische Mindestlohnpolitik dis-
kutiert (Schulten / ​Lübker 2019 ; Schulten / ​Müller 2019).

In Abbildung 3 werden die Mindestlöhne des Jahres 
2018 in Prozent der jeweiligen Medianlöhne (Abbildung 3a) 
und Durchschnittslöhne (Abbildung 3b) dargestellt, wobei 
auf die Datenbank der OECD zurückgegriffen wird.  4 Der-
zeit liegt der Mindestlohn innerhalb der EU nur in Frank-

4	 Bei der Messung der Löhne bezieht sich die OECD auf 
Vollzeitbeschäftigte bzw. in einigen Fällen auf Vollzeitäqui-
valente. Zu Einschränkungen bei der Vergleichbarkeit siehe 
OECD (2012).

ABBILDUNG 2

Kaufkraft (KKS) gesetzlicher Mindestlöhne, Stand 1. Januar 2020

a	 Umrechnung in KKS auf Euro-Basis aufgrund der von der Weltbank für 2018 ausgewiesenen Kaufkraftparitäten 
für den privaten Konsum (abweichend in Argentinien : KKS für das BSP)

b	 Geschätzt, da Mindestlohn als Nettolohn festgelegt wird
c	 Gewichteter Durchschnitt der regionalen Mindestlöhne

Quelle : WSI-Mindestlohndatenbank 2020
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reich (Kaitz-Index : 61,6 %) und Portugal (61,4 %) oberhalb 
von 60 % des Medianlohns, außerhalb der EU kommen 
noch Neuseeland (ebenfalls 61,4 %) und die Türkei hinzu 
(70,9 %) (Abbildung 3a). In insgesamt 22 der 26 Länder, für 
die Daten verfügbar sind, liegen die Mindestlöhne unter-
halb der Zielmarke, sodass hier von nicht armutsfesten 
Löhnen ausgegangen werden kann. In elf Ländern wird 
sogar die 50 %-Marke verfehlt. Hierzu gehört neben den 
Niederlanden (47,0 %) und Belgien (46,3 %) auch Deutsch-
land, wo der Mindestlohn im Jahr 2018 nach Berech-
nungen der OECD bei nur 45,6 % des Medianlohns lag. 
Schlusslicht sind die USA, wo der nationale Mindestlohn 
aufgrund der jahrelangen Stagnation inzwischen weniger 
als ein Drittel der Medianlöhne beträgt (32,7 %).

Zusammengefasst : Der relative Wert des Mindestlohns 
im Verhältnis zum Medianlohn deutet darauf hin, dass in 
den meisten Ländern die Mindestlöhne nur ein sehr nied-
riges Niveau erreichen. Von den insgesamt 26 Ländern, 
für die entsprechenden Daten vorliegen, verfügen – ein-
schließlich Deutschland – elf Staaten über Mindestlöhne 
unterhalb der 50 %-Schwelle und liegen damit auf Armuts-
niveau. In weiteren elf Ländern befindet sich der Mindest-
lohn auf einem Niveau, mit dem der einzelne Beschäftigte 
einem hohen Armutsrisiko ausgesetzt ist. Lediglich in vier 
Staaten wird ein angemessener Mindestlohn von mindes-
tens 60 % des Medianlohns erreicht. Hierzu gehören auch 
die Türkei und Portugal, die in absoluter Hinsicht ein rela-
tiv geringes Mindestlohnniveau aufweisen. In diesen Län-

ABBILDUNG 3

Der relative Wert des Mindestlohns (Kaitz-Index) 2018

Anmerkung zu Abbildungen 3a und 3b : Daten für folgende Länder sind nicht verfügbar : Albanien, Argentinien, Brasilien, Bulgarien, Kroatien, Malta, Nordmazedonien, Moldawien, Russland, 
Serbien und die Ukraine. Alle Werte sind auf eine Nachkommastelle gerundet

Quelle : OECD Earnings Database
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dern ist ein hoher Kaitz-Index eher Ausdruck dafür, dass 
das Lohnniveau breiter Bevölkerungsschichten und damit 
auch der Medianlohn selbst sehr niedrig sind.

Da die Durchschnittslöhne in der Regel über den 
Medianlöhnen liegen, fällt der Kaitz-Index entsprechend 
niedriger aus, wenn Mindestlöhne als Prozentzahl des 
Durchschnittslohns berechnet werden (Abbildung 3b). 
Am deutlichsten ist dieser Effekt in der Türkei (Kaitz-In-
dex : 40,5 %), da hier die Löhne extrem ungleich verteilt 
sind. Dies trifft insbesondere auf die obere Hälfte der 
Lohnverteilung zu, während – nicht zuletzt aufgrund 
eines Kompressionseffekts des Mindestlohns – die Löhne 
des unteren Dezils relativ nahe am Median liegen (Tansel 
et al. 2019, S. 114 f.). Frankreich (49,7 %) und Neuseeland 
(52,3 %), beides Länder mit einer relativ egalitären Lohn-
verteilung, behaupten sich hingegen in der Spitzengruppe, 
während die USA (23,2 %) unabhängig von der Messweise 
mit Abstand das Schlusslicht bleiben.

In der Europäischen Union lässt sich seit der Jahr-
tausendwende ein Trend zu steigenden Mindestlöhnen 
feststellen. So stieg der durchschnittliche Kaitz-Index 
auf Median-Basis von 44,0 % im Jahr 2000 auf 50,7 % im 
Jahr 2018 (Abbildung 4). Nach den Zahlen der OECD bil-
det Deutschland – neben Belgien und den Niederlanden 
– eine der wenigen Ausnahmen von dieser Entwicklung. 
Hier lag der Kaitz-Index mit 48,3 % schon bei Einführung 
des Mindestlohns im Jahr 2015 unterhalb des Durch-
schnitts der anderen EU-Länder und fiel dann auf 45,6 % 
im Jahr 2018 zurück.  5 Einen anderen Weg hat Großbri-
tannien eingeschlagen, wo der Mindestlohn im Jahr 1999 
ebenfalls auf einem strukturell niedrigen Niveau einge-
führt wurde (Kaitz Index : 42,4 %). Im Jahr 2015 hat die 
konservative Regierung von David Cameron jedoch das 
politische Ziel etabliert, den Mindestlohn für Arbeitneh-
mer ab einem Alter von 25 Jahren auf 60 % des Medians zu 
erhöhen. Nach mehreren Erhöhungsschritten wird dieses 
Ziel nach Berechnungen der Low Pay Commission im Ap-
ril 2020 erreicht (Low Pay Commission 2019).

5	 Aktuelle Entwicklung 
der Mindestlöhne

Mindestlöhne werden in einer Mehrzahl der Staaten jähr-
lich angepasst, und zwar in der Regel zum Jahresanfang. 
So sind in 25 der 37 Länder, für die das WSI regelmäßig 
Daten erhebt, die Mindestlöhne zum 1. Januar 2020 ge-
stiegen, und in weiteren sieben Ländern im Laufe des 
Jahres 2019 (Tabelle 1).  6 Lediglich fünf Länder haben ihre 
Mindestlöhne nicht erhöht. Hierzu zählen die EU-Länder 
Belgien, Irland und Lettland. Im Falle Irlands tritt eine 
Mindestlohnerhöhung von 3,1 % erst zum 1. Februar 2020 
in Kraft, da die Regierung aufgrund der Unsicherheiten 

im Zuge des Brexits die Entscheidung aufgeschoben hatte. 
In Belgien konnten sich die Tarifvertragsparteien auf kei-
ne gemeinsame Erhöhung des Mindestlohns verständigen, 
während in Lettland derzeit eine Erhöhung des monatli-
chen Mindestlohns von 430 auf 500 € erst für den Anfang 
des Jahres 2021 diskutiert wird. Die Europäische Kommis-
sion (2020, S. 6) kritisiert, dass unregelmäßige Mindest-
lohnanpassungen mit der Zeit zu einer Erosion der realen 
Mindestlöhne führen können – wie dies derzeit etwa in 
Belgien der Fall ist.

Besonders deutliche nominale Anhebungen finden 
sich vor allem in Osteuropa und einigen Schwellenlän-
dern. In Argentinien (49,3 %) und der Türkei (15,1 %) sind 
diese in erster Linie der hohen Inflation geschuldet, sodass 
die Mindestlöhne nach Bereinigung um Kaufkraftverluste 
real sogar gesunken sind (Tabelle 1). Hingegen verbleiben 
in Ländern wie Polen (15,6 %), der Ukraine (13,2 %), der 
Slowakei (11,5 %) und Litauen (9,7 %) auch nach Berück-
sichtigung der Inflation teilweise deutliche Zuwächse. In 
einigen osteuropäischen Ländern verfolgen die dortigen 
Regierungen explizit das Ziel, die Mindestlöhne über-
durchschnittlich stark anzuheben. In Polen lag die Erhö-
hung des Mindestlohns 2020 mit 15,6 % sogar oberhalb der 
Gewerkschaftsforderung von 12 %. Darüber hinaus hat die 
polnische Regierung angekündigt, bis 2024 den Monats-
mindestlohn von derzeit 2600 auf 4000 Zloty anzuheben, 
was einem Zuwachs von mehr als 50 % entsprechen würde 
(Owczarek 2019). In der Slowakei wurde 2020 mit einem 
Zuwachs von 11,5 % die höchste Steigerung des Mindest-
lohns seit fast 20 Jahren beschlossen. Darüber hinaus hat 
die slowakische Regierung ihr Mindestlohngesetz dahin-
gehend reformiert, dass der Mindestlohn künftig auf ein 
Niveau von 60 % des Durchschnittslohns festgelegt wer-
den soll, wenn sich Arbeitgeber und Gewerkschaften nicht 
auf eine anderslautende Anpassung des Mindestlohns 
verständigen können (The Slovak Spektator, 17. Oktober 
2019).

Ein deutlich expansiveres, langfristig angelegtes Kon-
zept zur strukturellen Erhöhung des Mindestlohns ver-
folgen auch Großbritannien und Neuseeland sowie Spa-
nien und Portugal. In Großbritannien war die Anhebung 
um 4,9 % zum 1. April 2019 die vierte in Folge oberhalb 
von 4 % ; zum 1. April 2020 folgt ein weiterer Erhöhungs-
schritt um 6,2 % (Low Pay Commission 2019). Nachdem 
die konservative britische Regierung mit der Einführung 
des National Living Wage – einem Mindestlohn für alle 
Beschäftigten ab einem Alter von 25 Jahren – das Ziel ver-

5	 Die OECD verwendet zur Berechnung des Kaitz-Indexes 
die Stundenverdienste der Vollzeitbeschäftigten aus dem 
Sozio-oekonomischen Panel (SOEP). Je nach Datenquelle 
unterscheidet sich der Kaitz-Index.

6	 In Spanien wurde die Erhöhung des Mindestlohns erst Mit-
te Januar 2020 beschlossen. Sie tritt jedoch rückwirkend 
zum 1. Januar 2020 in Kraft.
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folgt hat, diesen bis 2020 auf 60 % des Medianlohns anzu-
heben, hat sie nun verkündet, den Mindestlohn bis 2024 
auf zwei Drittel des Medianlohns zu erhöhen und damit 
die Niedriglohnschwelle zu überschreiten (ebd). Eine ähn-
liche Entwicklung zeigt sich in Neuseeland, wo die 2019 

vollzogene Erhöhung um 7,3 % Teil einer im Jahr 2018 ein-
geleiteten Serie von Mindestlohnsteigerungen ist. Am 1. 
April 2020 steigt der Mindestlohn in Neuseeland abermals 
um 6,8 % und für das Jahr 2021 ist eine weitere Anpassung 
auf dann 20 NZ$ angekündigt (umgerechnet 11,77 €). Der 
Mindestlohn wird dann voraussichtlich zwei Drittel des 
Medians erreicht haben (Lees-Galloway 2019).

In Spanien wurde bereits Anfang 2019 mit einem Zu-
wachs von mehr als 22 % die bislang größte Mindestlohn-
erhöhung in der Geschichte des Landes vollzogen (Schul-
ten / ​Lübker 2019). Nachdem die spanische Wirtschaft 
diese außerordentliche Anhebung relativ gut verkraftet 
hat und sich die negativen Beschäftigungsprognosen nicht 
bestätigt haben (Vacas-Soriano 2019), kam es im Januar 
2020 auf Vermittlung der neuen Linksregierung aus So-
zialisten und Unidas Podemos zu einer Einigung zwischen 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, den Min-
destlohn ab 1. Januar 2020 um weitere 5,6 % zu erhöhen. In 
dem Regierungsprogramm der neuen spanischen Linksre-
gierung findet sich darüber hinaus das Ziel, den Mindest-
lohn innerhalb der Legislaturperiode bis 2024 auf 60 % des 
Durchschnittslohns anzuheben. Auch in Portugal hat die 
2019 neugewählte Linksregierung einen längerfristigen 
Plan zur strukturellen Erhöhung des Mindestlohns vor-
gelegt, wonach dieser bis 2023 auf monatlich 750 € steigen 
soll (Khalip 2019). Ausgehend von dem jetzigem Niveau 
entspricht dies einer Steigerung von mehr als 18 %.

ABBILDUNG 4

Entwicklung des relativen Mindestlohnwerts (Kaitz-Index) 
im EU-Durchschnitt, 2000 –2018 A

a	 Ungewichteter Durchschnitt der nationalen Kaitz-Indizes aus 19 EU-Staaten : Belgien, Deutschland, Estland, 
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, 
Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn; bis 2004 ohne Slowenien

Quelle : OECD Earnings Database
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‌TABELLE 1

Entwicklung gesetzlicher Mindestlöhne, 2020
Veränderung am 1. 1. 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt 

Angaben in Prozent

Nominal Real Zuletzt geändert

Argentinien 49,3 −3,3 01. 10. 2019

Nordmazedonien 19,2 18,3 01. 12. 2019

Polen 15,6 13,1 01. 01. 2020

Türkei 15,1 −0,1 01. 01. 2020

Ukraine 13,2 4,1 01. 01. 2020

Slowakei 11,5 8,5 01. 01. 2020

Serbien 11,1 9,1 01. 01. 2020

Griechenland 10,9 10,3 01. 02. 2019

Litauen   9,7 7,3 01. 01. 2020

Tschechien   9,4 6,7 01. 01. 2020

Bulgarien   8,6 6,0 01. 01. 2020

Estland   8,4 6,0 01. 01. 2020

Kroatien   8,3 7,5 01. 01. 2020

Ungarn   8,1 4,5 01. 01. 2020

Russland   7,5 2,7 01. 01. 2020

Neuseeland   7,3 5,7 01. 04. 2019

Rumänien   7,2 3,2 01. 01. 2020

Moldawien   6,3 −2,5 01. 05. 2019

Slowenien   6,1 4,3 01. 01. 2020

Portugal   5,8 5,5 01. 01. 2020

Spanien   5,6 4,7 01. 01. 2020

Großbritannien   4,9 3,0 01. 04. 2019

Brasilien   4,1 0,3 01. 01. 2020

Japan   3,1 2,1 01. 01. 2020

Australien   3,0 1,3 01. 07. 2019

Korea   2,9 2,4 01. 01. 2020

Luxemburg   2,5 0,8 01. 01. 2020

Kanada   2,4 0,4 01. 01. 2020

Niederlande   2,3 −0,3 01. 01. 2020

Malta   2,0 0,4 01. 01. 2020

Deutschland   1,7 0,3 01. 01. 2020

Frankreich   1,2 −0,1 01. 01. 2020

Irland   0,0 −0,9 01. 01. 2019

Belgien   0,0 −1,2 01. 09. 2018

Lettland   0,0 −2,7 01. 01. 2018

Albanien   0,0 −1,8 01. 01. 2019

USA   0,0 −1,8 24. 07. 2009

Anmerkung: Angegeben ist die Veränderungsrate des Standes am 
1. Januar 2020 im Vergleich zum Vorjahreswert. Reale Veränderungen 
sind bereinigt um die Entwicklung der nationalen Verbraucherpreise 
in 2019

Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank 2020
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Innerhalb Europas zeigt sich insgesamt ein eindeuti-
ger Trend hin zu höheren Mindestlohnzuwächsen (Abbil-
dung 5). Nominal sind die Mindestlöhne in der EU zum 1. 
Januar 2020 im Mittel um 6,0 % angestiegen, was innerhalb 
der letzten 20 Jahre dem zweitgrößten jährlichen Zuwachs 
entspricht. Nach Abzug der Preissteigerungsrate bleibt 
ein realer Zuwachs von 4,4 %, was ebenfalls innerhalb der 
letzten beiden Jahrzehnte ein außerordentlich hoher Wert 
ist. Allerdings gab es vor allem in Westeuropa auch einige 
Länder mit einer sehr schwachen Mindestlohnentwick-
lung. Hierzu gehören vier Länder (Belgien, Frankreich, Ir-
land und Niederlande), in denen nach Bereinigung um die 
Inflation die Kaufkraft der Mindestlöhne sogar gesunken 
ist. In Deutschland (reales Wachstum : 0,3 %) und Luxem-
burg (0,8 %) verbleibt den Beschäftigten nach Berücksich-
tigung der Inflation real nur ein sehr kleines Plus.

Der Trend hin zu deutlich höheren Mindestlöhnen 
dürfte sich innerhalb Europas auch in den kommenden 
Jahren weiter fortsetzen. Darauf deuten auch die in vie-
len europäischen Ländern beobachtbaren Kampagnen der 
Gewerkschaften hin, die auf eine strukturelle Erhöhung 
des jeweiligen nationalen Mindestlohnniveaus zielen 
(Aumayr-Pintar et al. 2019 ; Schulten / ​Müller 2019 ; Über-
sicht 1). Die höchsten Forderungen werden derzeit von 
den Gewerkschaften in Belgien und den Niederlanden er-
hoben, die sich in beiden Ländern für einen Mindestlohn 
von 14 € pro Stunde aussprechen, was einer Erhöhung des 
jetzigen Mindestlohns um 45 % bzw. 38 % entsprechen 

würde. In anderen Ländern, wie z. B. Frankreich, Groß-
britannien, Irland, Luxemburg, Spanien und Portugal, 
Tschechien und der Slowakei, variieren die Forderungen 
nach einer außerordentlichen Mindestlohnerhöhung zwi-
schen 10 % und 30 %. Darüber hinaus zeigt das Beispiel 
Österreich, dass gewerkschaftliche Mindestlohnkampag-
nen sich nicht nur auf gesetzliche, sondern auch auf ta-
rifvertraglich festgelegte Mindestlöhne beziehen können. 
Schließlich reiht sich auch die aktuelle Forderung der 
deutschen Gewerkschaften nach einem Mindestlohn von 
12 €, der eine Mindestlohnerhöhung von 28 % nötig ma-
chen würde, in den allgemeinen europäischen Trend ein. 
Im Kern geht es bei allen gewerkschaftlichen Initiativen 
darum, die bestehenden Mindestlöhne auf ein armuts-
festes und existenzsicherndes Niveau anzuheben und da-
mit in „Living Wages“ zu verwandeln (Hurley et al. 2019 ; 
Schulten / ​Müller 2017, 2019).

Die Entwicklung hin zu deutlich höheren Mindest-
lohnsteigerungen in Europa und entsprechenden Forde-
rungen der Gewerkschaften wird auch dadurch unter-
stützt, dass die vielfach in der Wirtschaftswissenschaft 
behaupteten negativen Auswirkungen des Mindestlohns 
auf die Beschäftigung (stellvertretend : Neumark / ​Wascher 
2007) sich in der Praxis nicht bewahrheitet haben. Gerade 
in Deutschland wurde von vielen Ökonomen vor der Ein-
führung des Mindestlohns gewarnt. So prognostizierten 
Arni et al. (2014), dass etwa 1,6 % aller Erwerbstätigen – 
oder rund 570 000 Personen – ihren Arbeitsplatz nach der 
Einführung des Mindestlohnes verlieren würden. Ande-
re Forscher gingen, je nach Modellannahmen, sogar von 
Arbeitsplatzverlusten von bis zu einer Million oder mehr 
aus (Knabe et al. 2014 ; Henzel / ​Engelhardt 2014). Grund-
lage war in aller Regel die Annahme, dass steigende Löhne 
automatisch zu einer sinkenden Arbeitskräftenachfrage 
führen. Dies hat sich jedoch als Trugschluss erwiesen, da 
Unternehmen statt Entlassungen andere Anpassungsmög-
lichkeiten genutzt haben (Bellmann et al. 2016 ; Bruttel 
2019). Außerdem können höhere Löhne positive Nach-
fragewirkungen haben, die ihrerseits zum Beschäftigungs-
wachstum beitragen können (Herr et al. 2017).

Nach fünf Jahren konstatiert die Forschung inzwi-
schen weitgehend übereinstimmend, dass der Mindest-
lohn in Deutschland zwar positive Lohneffekte, aber kaum 
negative Beschäftigungseffekte gehabt hat (Börschlein / ​
Bossler 2019 ; Bruttel 2019 ; Dustmann et al. 2019 ; Herzog-
Stein et al. 2018). Dieser Befund steht im Einklang mit der 
internationalen Mindestlohn-Forschung, die jedoch in 
Deutschland in der Vergangenheit oft nur sehr verzerrt 
wahrgenommen wurde (Bruttel et al. 2019, S. 243 ff.). So 
kommt eine umfangreiche Überblicksarbeit im Auftrag 
der britischen Regierung zu dem Schluss, dass Mindest-
löhne zu signifikanten Lohnerhöhungen beitragen, aber 
nur sehr begrenzte Auswirkungen auf das Beschäftigungs-
volumen haben (Dube 2019). Dies gilt auch für ambitio-
nierte Mindestlohnerhöhungen, sodass aus Sicht der Wis-
senschaft auch in Großbritannien noch Spielraum für eine 

ABBILDUNG 5

Entwicklung der gesetzlichen Mindestlöhne in der EU, 2000 –2020

Anmerkungen: Angegeben ist der Medianwert der nationalen Veränderungsraten, jeweils Stand am 1. Januar im 
Vergleich zum Vorjahreswert. Reale Werte sind preisbereinigt um die Veränderung der nationalen Verbraucher-
preise im Vorjahr. Datengrundlage sind jeweils alle EU-Staaten mit einem gesetzlichen Mindestlohn (derzeit 
22 Länder)

Quelle : WSI-Mindestlohndatenbank 2020
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weitere strukturelle Erhöhung des Mindestlohns auf bis zu 
zwei Drittel des Medianlohns besteht (ebd.).

6	 Ausblick : Wird 2020 das Jahr 
des Mindestlohns in Europa ?

Nachdem das Thema Mindestlöhne bereits im Europa-
wahlkampf 2019 in zahlreichen EU-Staaten eine zentrale 
Rolle gespielt hatte (Schulten / ​Lübker 2019), hat die neue 
EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen bereits 
in ihrem Antrittsprogramm angekündigt : „Innerhalb der 
ersten 100 Tage meiner Amtszeit werde ich ein Rechts-
instrument vorschlagen, mit dem sichergestellt werden 
soll, dass jeder Arbeitnehmer in unserer Union einen ge-
rechten Mindestlohn erhält“ (von der Leyen 2019, S. 11). 

Anfang Januar 2020 hat dann die Europäische Kommis-
sion ein erstes Konsultationspapier über „mögliche Maß-
nahmen zur Bewältigung der Herausforderungen im Zu-
sammenhang mit gerechten Mindestlöhnen“ vorgelegt 
und damit ein offizielles Konsultationsverfahren mit den 
europäischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaf-
ten eröffnet (Europäische Kommission 2020). Da wegen 
der grundsätzlich ablehnenden Haltung der europäischen 
Arbeitgeberverbände gegen jede Form einer europäischen 
Mindestlohninitiative (Business Europe 2020) nicht damit 
zu rechnen ist, dass die Tarifvertragsparteien selbst eine 
Initiative starten, wird die Kommission nach Abschluss 
des Konsultationsverfahrens wahrscheinlich im Frühjahr 
2020 einen konkreten Gesetzesvorschlag vorlegen. Bei 
dem aktuell von der Kommission vorgelegten Konsulta-
tionspapier handelt es sich im Wesentlichen um eine Ana-
lyse der bestehenden Mindestlohnsysteme in Europa, die 
in der These mündet, dass „viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in der EU […] derzeit nicht durch ange-

ÜBERSICHT 1

Gewerkschaftliche Forderungen und Kampagnen für substanzielle Erhöhungen der Mindestlöhne in Europa

Land Aktueller Mindestlohn Gewerkschaftliche Forderungen Angestrebte 
Erhöhung

Belgien a   9,66 € / Stunde� 1593,81 € / Monat 
  (bei 38 Stunden / Woche) 
 

14,00 € / Stunde 
� Belgischer Gewerkschaftsbund FGTB

45 %

Deutschland   9,35 € / Stunde 12,00 € / Stunde  
� Deutscher Gewerkschaftsbund DGB

28 %

Frankreich 10,15 € / Stunde� 1539,42 € / Monat 1800 € / Monat ( = 11,87 € / Stunde) 
�F ranzösischer Gewerkschaftsbund CGT

17 %

Groß
britannien b

  8,72 £ / Stunde 10,00 £ / Stunde 
� Britischer Gewerkschaftsbund TUC

15 %

Irland c 10,10 € / Stunde 12,30 € / Stunde = berechneter Living Wage 
� Irischer Gewerkschaftsbund ITUC

22 %

Luxemburg 12,38 € / Stunde 13,62 € / Stunde = Strukturelle Erhöhung um 10 % 
� Luxemburgische Gewerkschaftsverbund OLGB

10 %

Niederlande a 10,14 € / Stunde� 1653,60 € / Monat 
  (bei 37,5 Stunden / Woche)

14,00 € / Stunde 
�N iederländischer Gewerkschaftsbund FNV

38 %

Österreich d � 1500 € / Monat 1700 € / Monat 
� Österreichischer Gewerkschaftsbund ÖGB

13 %

Portugal   3,83 € / Stunde� 635 € / Monat 800 € / Monat ( = 4,82 € / Stunde)� Portugiesische Gewerkschaft UGT
850 € / Monat ( = 5,12 € / Stunde)� Portugiesische Gewerkschaft CGTP

26 % 
34 %

Slowakei   3,33 € / Stunde� 580 € / Monat 640 € / Monat; 3,68 € / Stunde = 60 % des Durchschnittslohns 
� Slowakischer Gewerkschaftsbund KOZ SR S

10 %

Spanien   5,76 € / Stunde� 950 € / Monat 1000 € / Monat ( = 6,06 € / Stunde) perspektivisch 60 % des Durchschnittslohns: 
1200 € / Monat ( = 7,27 € / Stunde) � Spanische Gewerkschaften CC.OO und UGT

5 % 
26 %

Tschechien 87,30 Kč / Stunde � 14 600 Kč / Monat 108 Kč / Stunde; 18 025 Kč / Monat = 50 % des Durchschnittslohns  
�T schechischer Gewerkschaftsbund ČMKOS

24 %

a	 In Belgien und den Niederlanden wird der Mindestlohn lediglich als Monatslohn festgelegt und kann je nach Wochenarbeitszeit pro Stunde variieren.  
Hier wird jeweils die durchschnittliche tarifvertragliche Wochenarbeitszeit zugrunde gelegt.

b	 ab 1. 2. 2020
c	 ab 1. 4. 2020 
d	 In Österreich existiert kein gesetzlicher Mindestlohn, sondern eine tarifvertragliche Mindestlohnnorm für die jeweils unterste Lohngruppe in den Tarifverträgen.

Quelle: Aktualisierte Version von Schulten / Müller (2019)
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messene Mindestlöhne geschützt (sind)“ (Europäische Kommission 2020, 
S. 4). Probleme gibt es der Kommission zufolge vor allem bei vier Punkten 
(ebd., S. 11 ff.) : dem Niveau des Mindestlohns, seiner Reichweite (ange-
sichts zahlreicher Ausnahmeregelungen in vielen Ländern), der Verfah-
ren und Kriterien seiner regelmäßigen Anpassung sowie der Beteiligung 
von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften an der Festlegung des 
Mindestlohns. Das Ziel der Kommission besteht darin, im Hinblick auf 
alle vier Punkte gemeinsame europäische Standards zu entwickeln, die in 
allen EU-Staaten die Durchsetzung angemessener Mindestlöhne fördern 
können.

Die aktuelle Initiative der Europäischen Kommission bildet den vor-
läufigen Höhepunkt einer bis in die frühen 1990er Jahre zurückreichen-
den Debatte über die Möglichkeiten einer europäischen Mindestlohnpoli-
tik (Schulten 2008). Sie findet ihre normativen Grundlagen in zahlreichen 
internationalen und europäischen Vereinbarungen und Deklarationen, in 
denen das Recht auf eine faire, existenzsichernde Entlohnung als soziales 
Grundrecht postuliert wird (Zimmer 2018). Hierzu gehört auch die 2017 
verabschiedete „Europäische Säule sozialer Rechte“, wonach alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer das „Recht auf eine gerechte Entloh-
nung, die ihnen einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht“, haben 
(Europäisches Parlament et al. 2017, Artikel 6). Die jüngste Kommissions-
initiative über gerechte Mindestlöhne wird denn auch explizit als Beitrag 
zur Umsetzung der „Europäischen Säule sozialer Rechte“ begriffen (Euro-
päische Kommission 2020, S. 1).

Angesichts der großen nationalen Unterschiede in Europa geht es 
bei der europäischen Mindestlohnpolitik weder um die Festlegung eines 
einheitlichen europäischen Mindestlohnbetrags, noch um die Harmoni-
sierung der nationalen Mindestlohnsysteme. Die Grundidee besteht viel-
mehr darin, auf europäischer Ebene gemeinsame Kriterien für angemes-
sene Mindestlöhne zu definieren, die dann auf nationaler Ebene entspre-
chend dem dort geltenden Lohnniveau und den traditionell gewachsenen 
Systemen der Lohnfestsetzung umgesetzt werden. Im Kern besteht die He-
rausforderung darin, Kriterien für ein angemessenes Mindestlohnniveau 
zu definieren, das armutsfest und existenzsichernd ist. Aus der gesamten 
Diskussion um Living Wages lässt sich ableiten, dass es kaum möglich sein 
wird, auf der Basis von Warenkorbanalysen zu einem europaweit einheit-
lichen Modell zu gelangen (Schulten / ​Müller 2019). Als pragmatische Al-
ternative hat sich deshalb in der Debatte eine Orientierung am Kaitz-In-
dex durchgesetzt, wonach ein angemessener Mindestlohn mindestens bei 
60 % des jeweiligen nationalen Medianlohns liegen müsste. Eine solche 
Orientierung als Kern einer europäischen Mindestlohnregelung würde in 
vielen europäischen Ländern zu einer erheblichen Steigerung der Min-
destlöhne führen und die verschiedenen nationalen Initiativen für eine 
stärkere Erhöhung des Mindestlohns in eine europäische Gesamtstrategie 
einbinden. Dies gilt nicht zuletzt auch für Deutschland, wo die vielfach 
geforderten 12 € etwa 60 % des Medianlohns entsprechen. ■
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